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Fachkräfte für Arbeitssicherheit – Meldung und Abmeldung zur Ausbildung 
und Registrierung 
 
 

In den Unfallverhütungsvorschriften "Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit", DGUV-
Vorschrift 2, § 4 in Verbindung mit der BGV A1 „Grundsätze der Prävention“ § 7 und § 19, ist festgelegt: 
 
(1) Der Unternehmer kann die erforderliche sicherheitstechnische Fachkunde von Fachkräften für 

Arbeitssicherheit als nachgewiesen ansehen, wenn diese den in den Absätzen 2-5 festgelegten An-
forderungen genügen. 

 
(2) Sicherheitsingenieure erfüllen die Anforderungen, wenn sie 
  1. berechtigt sind, die Berufsbezeichnung Ingenieur zu führen oder einen Bachelor- oder Master-

Abschluss der Studienrichtung Ingenieurwissenschaften erworben haben 
  2. danach eine praktische Tätigkeit in diesem Beruf mindestens 2 Jahre lang ausgeübt haben und 
  3. einen nachstehend beschriebenen Ausbildungslehrgang1) mit Erfolg abgeschlossen haben.  
  Ingenieure der Fachrichtung Sicherheitstechnik, die eine einjährige praktische Tätigkeit als Ingeni-

eur ausgeübt haben, erfüllen die Fachkundevoraussetzungen, 
 
(3) In der Funktion als Sicherheitsingenieur können auch Personen tätig werden, die über gleichwertige 

Qualifikationen verfügen. 
 
(4) Sicherheitstechniker erfüllen die Anforderungen, wenn sie 
  1. eine Prüfung als staatlich anerkannter Techniker erfolgreich abgelegt haben,  
  2. danach eine praktische Tätigkeit als Techniker mindestens 2 Jahre lang ausgeübt haben und 
  3. einen nachstehend beschriebenen Ausbildungslehrgang1) mit Erfolg abgeschlossen haben. 
  

Die Anforderungen erfüllt auch, wer ohne Technikerprüfung mindestens 4 Jahre lang als Techniker  
tätig war und den nachstehend beschriebenen Ausbildungslehrgang mit Erfolg abgeschlossen hat.  

 
(5) Sicherheitsmeister erfüllen die Anforderungen, wenn sie  
 1. die Meisterprüfung erfolgreich abgelegt haben, 
 2. danach eine praktische Tätigkeit als Meister mindestens 2 Jahre lang ausgeübt haben und 
  3. einen nachstehend beschriebenen Ausbildungslehrgang1) mit Erfolg abgeschlossen haben.  

 
Die Anforderungen erfüllt auch, wer ohne Meisterprüfung mindestens 4 Jahre lang als Meister 
oder in gleichwertiger Funktion tätig war und den nachstehend beschriebenen Ausbildungslehrgang 
mit Erfolg abgeschlossen hat.  

 
 
1) Ausbildungslehrgang: ein staatlicher oder berufsgenossenschaftlicher Ausbildungslehrgang oder ein 
staatlich oder berufsgenossenschaftlich anerkannter Ausbildungslehrgang eines anderen Veranstal-
tungsträgers. 
            

            bitte wenden … 
 

BG - INFOBLATT 

____________________________________________________________________________________________ 

Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse, www.bgetem.de 

 



 Kontakt „Lehrgänge/Seminare/Sicherheitstraining“: 
 Tel.: 0611/131-8213: Mo-Do: 07–12 und 13–15 Uhr; Fr: 07-12 Uhr 
 e-post: aw.dp@bgetem.de, Direkt-Fax: 0611/131-8167 

       Mitglieds-Nr.: _____________________________ 
       (Bitte, auch bei Zweigbetrieben, die richtige und 

vollständige Mitglieds-Nr. angeben, unter der Ihr 
Unternehmen bei uns geführt wird.) 

  
 
 
BG ETEM  
Branchenverwaltung  
Druck und Papierverarbeitung 
Abteilung I – Bereich Prävention         __________________________________________ 
Referat Aus- und Weiterbildung        Firmenadresse (Stempel) 
Rheinstr. 6-8                        
65185 Wiesbaden           ____________ ____________________________ 
         Datum      Unterschrift 
                   
       (Telefonnummer: ___________________________) 
 
 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbst- 
verständlich gerne zur Verfügung. Bitte  
wenden Sie sich an nebenstehenden Kontakt.  
 
 
RÜCKANTWORTBOGEN ZUR FACHKRAFT FÜR ARBEITSSICHERHEIT  (Fax: 06 11 / 131-8167) 
 
O  Meldung zur Ausbildung und Registrierung    O Abmeldung  (Bitte ankreuzen!) 
 

 
Titel, Vorname, Name 

 
Geburts- 

datum 

 
Vorbil-
dung2) 

 
im Betrieb tätig als 3) 

 
 
 

   

 

 

 
Bitte machen Sie noch Angaben zu:  
 
2) A: Ingenieur / B: Techniker / C: Meister / D: Techniker- bzw. Meisterähnliche Funktion im Betrieb  
 

Bei der Meldung eines überbetrieblichen Dienstes müssen von der Ihr Unternehmen betreuenden 
Person zusätzlich die Kopien der Ausbildungsnachweise und eines Nachweises über einen anerkann-
ten Ausbildungslehrgang zur Fachkraft für Arbeitssicherheit beigefügt werden. 

   
3) Bitte die Funktion des firmenangehörigen Mitarbeiters oder die Firmenanschrift (Hausadresse) des 

von Ihnen gemeldeten überbetrieblichen Dienstes angeben und mit "Ü" kennzeichnen. 
 
 

Bitte geben Sie uns noch Hinweise durch Ankreuzen:   O  der Betriebsrat ist informiert     oder    
                                                                                 O  kein Betriebsrat vorhanden 

 


